„Mehr Umweltbildung für Bayern"

Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Jugendring und dem Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen    (München, 24. Juli 1998)

Präambel

Im Jahre 1992 haben sich 179 Staaten beim Umweltgipfel in Rio de Janeiro für einen Aktionsplan für das 21. Jahrhundert ausgesprochen. Diese Agenda 21 ist Grundlage für das 5. EU-Umweltaktionsprogramm, für den Agenda 21-Prozeß in Deutschland sowie für eine Bayern-Agenda 21. Zur Erarbeitung von Grundlagen dieser Bayern-Agenda 21 gründete die Bayerische Staatsregierung unter Federführung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen das Umweltforum Bayern, in welchem der Bayerische Jugendring durch seinen Präsidenten, Gerhard Engel, vertreten ist.

Eine Aufgabe des Umweltforums ist es, Umweltpartnerschaften zwischen der Bayerischen Staatsregierung und gesellschaftlichen Gruppen zu realisieren. Als Vorbild gilt hierzu der Umweltpakt zwischen Wirtschaft und Staat als freiwillige Vereinbarung. In der vorliegenden freiwilligen Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen und dem Bayerischen Jugendring, Körperschaft des öffentlichen Rechts, als Vertreter der Kinder und Jugendlichen in Bayern, werden von beiden Partnern gegenseitige Leistungszusagen festgelegt.

Grundlage sind u. a. das Arbeitsergebnis des Unterarbeitskreises „Außerschulische Kinder- und Jugendbildung“ des Arbeitskreises „Umwelt und Bildung“ im Umweltforum Bayern vom 17.03.1997, in welchem der Bayerische Jugendring mitgearbeitet hat, sowie die Satzung des Bayerischen Jugendrings, in der es heißt: „Aufgabe des Bayerischen Jugendrings auf allen Ebenen ist es im besonderen, sich für den Erhalt der natürlichen Umwelt einzusetzen, dazu beizutragen, dass junge Menschen lernen, umweltbewusst zu leben, und sie zu motivieren, jetzigen wie zukünftigen Schädigungen der Umwelt entgegenzuwirken.“

Der Bayerische Jugendring realisiert seinen Satzungsauftrag in seiner landesweit tätigen Geschäftsstelle und in seinem landesweit tätigen Institut für Jugendarbeit, durch seine 7 Bezirksjugendringe, seine 96 Kreis- und Stadtjugendringe und vor allem durch seine über 400 Mitgliedsorganisationen, von denen 28 landesweit tätige Jugendverbände sind. Getragen wird diese Arbeit von über 100.000 ehrenamtlich tätigen Jugendleitern und Jugendleiterinnen.

Die Leistungen der Jugendarbeit hinsichtlich ihrer bewusstseinsbildenden Maßnahmen auf dem Gebiet der Ökologie werden durch diese Vereinbarung vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen anerkannt.

Gegenseitiger Leistungskatalog

1. Der Bayerische Jugendring wird verstärkt Projekte und Maßnahmen der Umweltbildung anbieten; das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen unterstützt dies nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel und, soweit Mittel des Allgemeinen Umweltfonds betroffen sind, nach Maßgabe der Zustimmung des Ministerrats durch die Förderung aus Mitteln des Umweltfonds für Projekte und Maßnahmen sowie die Ausstattung von Trägern der Umweltbildung.

2. Die Mitgliedsverbände des Bayerischen Jugendrings, die Jugendorganisation Bund Naturschutz, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und die Evangelische Jugend koordinieren seit August 1995 das Freiwillige Ökologische Jahr. Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen unterstützt das Freiwillige Ökologische Jahr weiterhin nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel und bemüht sich im Rahmen seiner Möglichkeiten um eine Erweiterung der Teilnehmerzahl, wobei alle finanzwirksamen Faktoren einschließlich des Verwaltungsaufwandes der Träger zu berücksichtigen sind.

3. Der Bayerische Jugendring und das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen teilen die Auffassung, dass Umweltbildung an Orten der Jugend stattfinden müsse, um das Thema Umwelt an die Jugend heranzuführen. Hierzu dienen die Jugendbildungsstätten, die Jugendherbergen und andere Einrichtungen der Jugendarbeit, in denen Umweltbildung für Jugendliche angeboten wird. Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen unterstützt diese Arbeit nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel durch die Förderung von Jugendbildungsstätten/-einrichtungen, soweit sie die Kriterien von Umweltstationen erfüllen, ansonsten über den Allgemeinen Umweltfonds.

4. Der Bayerische Jugendring und das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen sehen in der Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule eine große Chance, Umweltbildung für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche zu realisieren. Hierzu sollen ökologische Erlebniswochen verstärkt angeboten werden, insbesondere ökologische Erlebniswochen in den Jugendbildungsstätten und Umweltstudienplätzen (Jugendherbergen).

5. Der Bayerische Jugendring und das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen sehen in Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen beim Agenda 21-Prozeß einen wichtigen Beitrag für den Prozess selbst wie für die Herausbildung von Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt. Die Vereinbarungspartner unterstützen deshalb Versuche, junge Menschen stärker in die Agenda 21-Prozesse auf allen Ebenen einzubeziehen, z. B. durch kreative Arbeitsformen, inhaltliche Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse oder Bildung von Untergruppen.

6. Jugendarbeit bietet Kindern und Jugendlichen auch den Zugang zu ökologisch interessanten, aber sensiblen Räumen im Rahmen von Umweltbildungsmaßnahmen an; der Zugang für Umweltpädagogen/innen, mobilen Umweltbildnern/innen und erfahrenen Jugendleitern/innen zu diesen Räumen wird im Rahmen des geltenden Rechts gewährleistet.

7. Jugendarbeit beteiligt sich in ihren Einrichtungen am Konzept der Abfallvermeidung und der Abfalltrennung sowie an den örtlichen Recyclingverfahren. In der (auch jüngeren) Vergangenheit haben gerade Initiativen aus der Jugendarbeit die Sensibilisierung der gesamten Bevölkerung für die Problematik „Abfall und Recycling“ deutlich erhöht. Diese Sensibilisierung will die Jugendarbeit auch weiterhin vorantreiben.

8. Mitgliedsorganisationen des Bayerischen Jugendrings machen durch politische Aktionen auf aus ihrer Sicht ökologische Fehlentwicklungen und -entscheidungen aufmerksam. Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen würdigt solches Engagement - auch bei inhaltlichen Differenzen im Einzelfall - als wichtigen Beitrag zur Umweltbildung und zum politischen Engagement der jungen Generation in unserer Demokratie.

9. Kinder sind in besonderem Maße von der Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen abhängig. Ökologische Zusammenhänge und die Achtung vor der Schöpfung werden deshalb vom Bayerischen Jugendring in seiner Arbeit mit Kindern auch besonders berücksichtigt. Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen setzt sich hierzu u. a. für die praktische Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention und hier besonders der ökologischen Kinderrechte ein, sorgt für kindergerechte Partizipationsstrukturen bei Maßnahmen mit langfristigen Auswirkungen und unterstützt bei der Festlegung von Grenzwerten die Forderung, Grenzwerte an der spezifischen Empfindlichkeit von Kindern auszurichten.

